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Ordnung 
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang  
Angewandte Therapiewissenschaften 

an der Hochschule Niederrhein  
 

Vom 8. April 2014 
 
 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 
Gesundheitswesen der Hochschule Niederrhein die folgende Änderungsordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte Therapiewissenschaften an der 
Hochschule Niederrhein vom 8. April 2013 (Amtl. Bek. HN 7/2013) wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 3 wird nach Absatz 3 folgender neuer Absatz eingefügt: 
 

„(4) Berechtigt, das Studium in der Teilzeit-Studienform aufzunehmen, sind nur Studierende 
mit einer parallelen qualifizierten fachspezifischen Berufstätigkeit. Alternativ kann auch die 
Erziehung von Kindern oder die Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen nachgewiesen 
werden. Studienbewerber haben ihrer Bewerbung geeignete Nachweise beizufügen, die das 
Vorliegen eines entsprechenden Grundes belegen.“ 

 
2. Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5. 
 
 
 

Artikel II 
 
Diese Änderungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 2013 in Kraft. Sie wird in den Amt-
lichen Bekanntmachungen der Hochschule Niederrhein (Amtl. Bek. HN) veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Gesundheitswesen 
vom 4. Juli 2013 und der Feststellung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der Hochschule 
Niederrhein vom 14. Januar 2014. 
 
Krefeld, den 8. April 2014 

 
 
 
 
 
 

Der Dekan 
des Fachbereichs Gesundheitswesen 

der Hochschule Niederrhein 
Prof. Dr. med. Benno Neukirch 

 


